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PRIVATHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Wenn Unachtsamkeit die Existenz bedrohen kann 

Weitere Informationen unter

https://landingpage.vema-eg.de/?m=cb-avs&p=privathaftpflicht

CB AVS die versicherungskomplizen gmbh & co. kg
Große Str. 2 22926 Ahrensburg

Tel.: 04102 / 200 150 Fax: 04102 / 200 159
info@die-versicherungskomplizen.de http://www.die-
versicherungskomplizen.de 
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ROTWEIN

Während eines Abendessens bei Freunden entglitt dem Gast ein 

volles Glas Rotwein. Dabei wurde der weiße Teppich in Mitleiden-

schaft gezogen. Mit Hilfe einer speziellen Reinigung konnten die 

Flecken entfernt werden. Die Schadenhöhe wurde auf 300 Euro 

geschätzt.

 SCHADENBEISPIELE AUS DER PRAXIS

Die private Haftpflichtversicherung ist eine der wichtigsten Ver-  

sicherungen für Privatpersonen. „Wer vorsätzlich oder fahrlässig 

das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum 

oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, 

ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Scha-

dens verpflichtet“ (§ 823 BGB). Die Gefahr, im täglichen Leben 

Schaden anzurichten, ist immer gegeben. Gerade dann, wenn  

Personen geschädigt werden, können extrem hohe Schadener-

satzforderungen auf Sie zukommen!

ZIGARETTE

Während eines Waldspaziergangs warf ein Mann eine brennende 

Zigarette einfach weg. Durch die glimmende Zigarette wurde ein 

Waldbrand entfacht, der sich auf ein nahegelegenes Industriege-

biet ausweitete. Eine Lagerhalle brannte vollständig ab. Zusätz-

lich wurde der Mann zur Kostenübernahme für die Wiederauffor-

stung des Waldes verpflichtet. Die Schadenhöhe wurde auf über 

drei Millionen Euro geschätzt.
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ANERKENNUNG

Während eines Spaziergangs schlug ein langjähriger Bekannter 

seinem Freund anerkennend auf die Schulter. Dieser war jedoch 

darauf nicht vorbereitet, kam aus dem Gleichgewicht und fiel 

mehrere Stufen einer Treppe hinunter, an der die beiden vorbei 

gingen. Dabei zog der Freund sich eine Fraktur des Schulter-

blattes zu und machte Schmerzensgeld und Verdienstausfall 

 geltend. Die Krankenkasse nahm den Schadenver ursacher zu-

sätzlich für die Behandlungskosten in  Regress. Die Schadenhöhe 

wurde auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt.

ZU SCHNELL

Ein Inlineskater fuhr morgens mit hohem Tempo seine täglichen 

Runden um den See. In Gedanken versunken, bemerkte er eine 

Joggerin, die den Weg kreuzte, zu spät. Beim Zusammenstoß 

stürzte die Joggerin so unglücklich, dass sie lebensbedrohliche 

Kopfverletzungen erlitt. Glücklicherweise überlebte sie den Un-

fall. Bis heute hat sie jedoch bleibende Schäden, weshalb sie 

nie wieder arbeiten kann und lebenslang auf Pflege angewiesen 

ist. Regressforderungen der Krankenkasse, Pflegekosten, Ren-

tenzahlungen und Schmerzensgeld belaufen sich auf über zwei 

Millionen Euro.

VORBEI

Beim Fußballspielen im Garten mit seinen Kindern schoss der 

Familienvater in Richtung Tor – jedoch leider knapp daneben. 

Der Fußball durchschlug die Scheibe eines Gewächshauses des 

Nachbarn. 

Die Schadenhöhe wurde auf 400 Euro geschätzt.
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FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?

Eine Privathaftpflichtversicherung ist für jede Privatperson wichtig.

WAS IST VERSICHERT?

Grundsätzlich alle Sach-, Personen-, und Vermögensschäden, die der 

Versicherungsnehmer oder eine mit versicherte Person einem Dritten 

fahrlässig zugefügt hat.

Die Privathaftpflichtversicherung prüft zunächst, ob die Schadener-

satzansprüche berechtigt sind. Sind diese nicht gerechtfertigt, wehrt 

sie unberechtigte Ansprüche ab. Sämtliche Kosten, bis hin zu einem 

eventuell entstehenden Rechtsstreit, werden dann von der Haftpflicht-

versicherung getragen. Besteht die Forderung des Geschädigten zu 

Recht, leistet die Haftpflichtversicherung im Rahmen der vorliegenden 

Bedingungen.

Im Familientarif besteht grundsätzlich Deckung für:

• Versicherungsnehmer

• Ehegatte

• Lebenspartner oder Partner in häuslicher Gemeinschaft

• Kinder – sofern diese unverheiratet und minderjährig sind. Voll-

jährige Kinder sind mitversichert, sofern diese unverheiratet sind 

und sich in der ersten Berufs-/ oder Schulausbildung befinden, 

maximal jedoch bis zu einem bestimmten Alter.

• Im Haushalt beschäftigte Personen während der Ausübung ihrer  

Tätigkeit.

Oftmals erstreckt sich der versicherte Personenkreis auch auf:

• Volljährige unverheiratete Kinder in häuslicher Gemeinschaft

• Eltern / Großeltern in häuslicher Gemeinschaft

• Vorübergehend in den Haushalt eingegliederte Personen, wie z. B. 

Au-pairs

GRUNDSÄTZLICH SIND SCHÄDEN DURCH
FOLGENDE URSACHEN NICHT VERSICHERT:

• Vorsatz

• Geldstrafen und Bußgelder

Je nach gewähltem Tarif ist es möglich, dass diese Gefahren bzw. 

Schäden in ihrem individuellen Angebot eingeschlossen sind:

• Schäden durch deliktunfähige Personen

• Gefälligkeitsschäden

• Mietsachschäden an beweglichen Sachen

• Haftpflichtansprüche mitversicherter Personen untereinander

• Neuwertentschädigung

• Photovoltaikanlagen inkl. der Einspeisung

• Verlust von fremden privaten und beruflichen Schlüsseln

• Gebrauch bestimmter Luft- und Wasserfahrzeuge

• Selbständige gewerbliche Nebentätigkeiten

SONDERFALL GLASBRUCH

Als Mieter einer Wohnung oder eines Hauses sind Schäden, die Sie 

an den gemieteten Räumen verursachen, als Mietsachschäden in 

vielen Tarifen der Privathaftpflichtversicherung mitversichert. Sind Sie 

am Bruch von Fenster- oder Türverglasungen, dem Glaskochfeld der 

mit gemieteten Einbauküche o. ä. schuld, ist ein solcher Schaden 

allerdings nicht gedeckt! Grund hierfür ist, dass Sie als Mieter eine 

spezielle Versicherung für solche Schäden abschließen können: die 

Glasversicherung. Diese kommt für die geschilderten Schäden auf. 

Möchten Sie sich gegen Schadenersatzforderungen aus Glasbruch 

schützen, ist Ihnen als Mieter der Abschluss eines solchen Vertrags 

sehr zu empfehlen.

 WISSENSWERTES
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WELCHE ZUSÄTZLICHEN VERSICHERUNGEN
SIND ZU EMPFEHLEN?

Glasversicherung:

Mietern empfehlen wir den Abschluss einer gesonderten Glasversi-

cherung aus obig beschriebenem Grund.

Tierhalterhaftpflichtversicherung: 

Besitzer von Pferden, Eseln, Hunden und anderen Haustieren sind 

grundsätzlich für die Schäden, die diese Tiere verursachen, verant-

wortlich. Gerade weil die Tiere unberechenbar sind, sollten Sie sich 

vor Schadenersatzansprüchen mit einer Tierhalterhaftpflichtversiche-

rung schützen.

Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung: 

Der Besitz von Immobilien verpflichtet den Eigentümer dazu, dafür 

zu sorgen, dass niemand durch die Immobilie zu Schaden kommt 

(Verkehrssicherungspflicht). Da dies – gerade bei vermieteten Objek-

ten – nicht immer ohne Probleme möglich ist, empfiehlt es sich, eine 

Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung abzuschließen. Das 

Risiko der Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht könnte unter Umstän-

den in der Privathaftpflicht enthalten sein. Reicht jedoch dieser Schutz 

nicht aus, muss das Risiko über eine eigenständige Versicherung ab-

gedeckt werden.

Gewässerschadenhaftpflichtversicherung:

Die Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen – insbesondere von 

Heizöl – ist eine riskante Angelegenheit. Die Schadenhöhe kann ge-

waltige Dimensionen erreichen, selbst wenn nur wenige Liter Öl das 

Grundwasser verschmutzen – Kosten, die über eine Gewässerscha-

denhaftpflichtversicherung gedeckt sind. Das Risiko der Gewässer-

schadenhaftpflicht könnte unter Umständen in der Privathaftpflicht 

enthalten sein. Das hängt vom jeweiligen Tarifwerk ab.

Bauherrenhaftpflichtversicherung:

Wer an-, um-, oder neu baut, haftet als Bauherr für die Sicherheit am 

Bau und die sich hieraus ergebenden Schäden. Ungesicherte Schäch-

te, herumliegendes Baumaterial usw. lassen das Schadenpotential 

rasch ansteigen. Dieser erhöhten Gefahr trägt die Bauherrenhaft-

pflichtversicherung Rechnung. Auch hier könnte das Risiko der Bau-

herrenhaftpflicht unter gewissen Umständen in der Privathaftpflicht 

enthalten sein. Reicht jedoch dieser Schutz nicht aus, muss das Risiko 

über eine eigenständige Versicherung gedeckt werden.

Rechtsschutzversicherung

Die Rechtsschutzversicherung stellt quasi das Gegenstück zur Pri-

vathaftpflichtversicherung dar. Sie übernimmt u. a. die entstehenden 

Kosten eines Rechtsstreits, in dem Sie eigene Ansprüche durchsetzen 

möchten. Je nach gewähltem Umfang deckt ein solcher Vertrag ver-

schiedene Rechtsbereiche.

Deckung für Mietrecht, alles rund ums Fahrzeug oder auch für Ar-

beitsrecht stellen eigene Bausteine dar. In gewissem Umfang tritt eine 

Rechtsschutzversicherung auch für strafrechtliche Probleme ein. Vie-

le Anbieter haben auch eine Beratungshotline für Ihre Kunden, über 

die man eine erste rechtliche Orientierung erhalten kann, wenn man 

vermutet ein Problem zu haben, das zu einem Rechtsstreit werden 

könnte. Jeder Rechtsstreit ist mit einem hohen finanziellen Risiko ver-

bunden.

Der „Verlierer“ zahlt sämtliche Gerichts- und Anwaltskosten beider 

Parteien. Daher macht der Abschluss einer Rechtsschutzversicherung 

Sinn. Sie möchten doch nicht auf Ihr gutes Recht verzichten müssen, 

nur weil Sie das finanzielle Risiko nicht tragen können, oder?

Dieses Druckstück dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbindliche Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungsmakler übernehmen eine Gewähr für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Diese Sparteninformation dient ausschließlich der allgemeinen Information über eine Versicherung und mögliche Leistungs- und Schadensfälle.
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